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ANNEX I 
 

Bericht 2014 
 
 
 
 
 
 

der Bundesregierung 

an die Europäische Kommission 

zur Weiterleitung an 

 

das Europäische Parlament und den Rat 

 

über die Funktionsweise des Branntweinmonopols 

und die in dessen Rahmen im Vorjahr gewährte Beihilfe 

 

gemäß Artikel 182 Absatz 4 

der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 

(einheitliche GMO-Verordnung) 
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1. Unionsrechtliche Vorgaben für das Branntweinmonopol 
 

Am 1. Januar 2011 ist die Verordnung (EU) Nr. 1234/2010 vom 15. Dezember 2010 („EU-
Branntweinmonopol-Verlängerungsverordnung“) zur Änderung des Artikels 182 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 (Verordnung über die einheitliche GMO) in Kraft getreten. 
Gemäß Artikel 230 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über die 
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse gilt Artikel 182 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 bis zum 31. Dezember 2017 fort. Artikel 182 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 sieht im Wesentlichen folgendes vor: 
 
Die zunächst bis zum 31. Dezember 2010 befristete und nur an Deutschland gerichtete 
Ausnahmeregelung zur Gewährung produktionsbezogener Beihilfen nach dem 
Branntweinmonopol wird letztmalig verlängert. 
 
Alle Beihilfezahlungen im Rahmen des Branntweinmonopols enden zum 31. Dezember 2017. 
 
Die landwirtschaftlichen Kartoffel- und Getreideverschlussbrennereien durften innerhalb des 
Branntweinmonopols noch bis zum Ende des Betriebsjahres 2012/13 Agraralkohol erzeugen, 
und zwar folgende Höchstmengen: 
 
Kalenderjahr 2011   540.000 hl reiner Alkohol (A.), 
Kalenderjahr 2012   360.000 hl A., 
Kalenderjahr 2013   180.000 hl A. 
 
Landwirtschaftliche Verschlussbrennereien, die nicht bereits früher auf Ihr Brennrecht 
verzichten, erhalten auf Antrag, der spätestens bis zum 30. September 2013 gestellt sein 
musste, Ausgleichsbeträge in Höhe von 257,50 Euro je Hektoliter A. regelmäßiges Brennrecht. 
Der Ausgleichsbetrag wird in fünf Jahresraten von je 51,50 Euro je Hektoliter A. regelmäßiges 
Brennrecht jeweils im Dezember der Jahre 2013 bis 2017 gezahlt. 
 
Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und Obstgemeinschaftsbrennereien (OGB) dürfen bis 
zum Ende des Jahres 2017 jährlich zusammen maximal 60.000 hl A. erzeugen und an die 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) abliefern. 
 
Die in den Jahren 2013 bis 2016 von Deutschland vorzulegenden Jahresberichte müssen einen 
jährlichen Auslaufplan für das folgende Jahr betreffend die Abfindungsbrennereien, 
Stoffbesitzer und OGB umfassen (siehe dazu 2.c)). 
 
Der Gesamtbetrag der zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2013 gezahlten 
Beihilfen darf 269,9 Mio. € und der Gesamtbetrag der zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 
31. Dezember 2017 gezahlten Beihilfen darf 268 Mio. € nicht überschreiten. 
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2. Maßnahmen Deutschlands zur Abschaffung des Branntweinmonopols 
 
  a) Deutschland hat sich über die Festlegungen in der Verordnung über die einheitliche GMO 

hinaus gegenüber der Europäischen Kommission zu den folgenden weiteren Maßnahmen 
verpflichtet: 

 
 -  Verbot des Zukaufs von Alkohol auf dem freien Markt für die BfB, 

 -  Verkauf von Alkohol durch die BfB auch an Unternehmen mit Sitz in anderen EU- 
  Mitgliedstaaten oder Drittländern und 

 -   Aufhebung der Verwendungsbeschränkung für Alkohol aus nichtlandwirtschaftlichen  
  Rohstoffen zur Herstellung von Kosmetika in § 99 b des Branntweinmonopolgesetzes. 

 
 Die genannten Maßnahmen waren alle bereits mit Wirkung zum 1. Januar 2011 umgesetzt 

worden. 
 
 Dabei wurde die Aufhebung der Verwendungsbeschränkung für nichtlandwirtschaftlichen 

Alkohol zur Herstellung von Kosmetika zunächst im Vorgriff auf die spätere gesetzliche 
Änderung durch Erlass des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) verfügt. Die Änderung des 
einschlägigen § 99 b Branntweinmonopolgesetz (BranntwMonG) erfolgte dann rückwirkend zum 
1. Januar 2011 durch Artikel 2 des Sechsten Gesetzes zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen vom 1. Juli 2012 (BGBl. I, S. 1090). 

 
  b) Zur Umsetzung der weiteren gesetzlichen Maßnahmen zur Abschaffung des 

Branntweinmonopols hat die Bundesregierung am 28. November 2012 den Entwurf eines 
Gesetzes zur Abschaffung des Branntweinmonopols (Branntweinmonopolabschaffungsgesetz) 
und eines Alkoholsteuergesetzes (AlkStG) beschlossen und dem Deutschen Bundestag 
zugeleitet (Bundestag-Drucksache 17 - 12301). 

 Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 21. März 2013 verabschiedet. Der Bundesrat hat 
am 3. Mai 2013 dieses Gesetz passieren lassen. Es ist sodann unter dem Datum des 21. Juni 
2013 im Bundesgesetzblatt verkündet worden (BGBl. 2013, Teil I, S. 1650 ff). 

 Das Branntweinmonopolabschaffungsgesetz ist hinsichtlich der Beendigung des 
Branntweinmonopols für landwirtschaftliche Kartoffel- und Getreideverschlussbrennereien 
planmäßig zum 1. Oktober 2013 in Kraft getreten. Zum 1. Oktober 2013 wurde auch § 99 b 
BranntwMonG aufgehoben, so dass es jetzt monopolrechtlich keinerlei 
Verwendungsbeschränkungen für Alkohol aus nichtlandwirtschaftlichen Rohstoffen mehr gibt. 
Bis dahin waren monopolrechtlich die Verwendungsbereiche „Trinkzwecke“, „Lebensmittel“ und 
„Arzneimitteln“ dem Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs vorbehalten.  

 Das AlkStG, das die bisher im Zweiten Teil des BranntwMonG enthaltenen 
verbrauchsteuerrechtlichen Vorschriften in Umsetzung der einschlägigen EU-Verbrauchsteuer-
Richtlinien zusammenfasst, tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 
  c) Für die Jahre 2014 bis 2017 schlägt die Bundesregierung folgenden Auslaufplan betreffend die 

Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und OGB für die bis zum 31. Dezember 2017 jährlich 
maximal ablieferungsfähigen Alkoholmengen vor: 
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 - Kalenderjahr 2014: 60.000 hl A. 
  (Abfindungsbrenner und Stoffbesitzer zusammen maximal 50.000 hl A.; OGB zusammen 

 maximal 10.000 hl A.), 
- Kalenderjahr 2015: 54.000 hl A. 

  (Abfindungsbrenner und Stoffbesitzer zusammen maximal 45.000 hl A.; OGB zusammen 
 maximal 9.000 hl A.), 

 - Kalenderjahr 2016: 48.000 hl A. 
  (Abfindungsbrenner und Stoffbesitzer zusammen maximal 40.000 hl A.; OGB zusammen 

 maximal 8.000 hl A.), 
 - Kalenderjahr 2017: 48.000 hl A. 
  (Abfindungsbrenner und Stoffbesitzer zusammen maximal 40.000 hl A., OGB zusammen  

 maximal 8.000 hl A. - allerdings zusätzliche individuelle Kürzung der Ablieferungsmöglichkeit 
im Kalenderjahr 2017 auf 250 Liter A. je Abfindungsbrenner und Mitglied einer OGB und auf 42 
Liter A. je Stoffbesitzer). 

 
 Das federführende BMF stellt mit Hilfe eines Monitoringsystems sicher, dass die maximalen 

Alkoholmengen, die an die Bundesmonopolverwaltung abgeliefert werden können, eingehalten 
werden. Bei einer eventuellen Überschreitung dieser Mengen in einem Kalenderjahr wird die 
Ablieferungsmöglichkeit sofort gestoppt. 

 
Das BMF hat mit Erlass vom 23. März 2012 die Schrittfolge für den sukzessiven Rückbau der BfB 
entsprechend dem Aufgabenrückgang im Ausstiegszeitraum verbindlich festgelegt. 
 
Hiernach hat die BfB ihren Betrieb in Düsseldorf zum 30. Juni 2011 stillgelegt. Der Betrieb der BfB 
in Wittenberg ist zum 1. April 2012 im Wege des Betriebsübergangs nach § 613 a BGB an einen 
privaten Investor veräußert worden. Die Rektifikationsanlage im Betrieb Nürnberg ist zum 30. Juni 
2012 stillgelegt worden. Der Betrieb diente seit dem nur noch als Lagerbetrieb. Die Betriebe der 
BfB in Hamburg und Neu-Isenburg sind zum 31. Dezember 2012 geschlossen worden. Das 
Außenlager Holzminden wurde bereits zum 30. September 2012 geschlossen. Der 
Rektifikationsbetrieb in München ist planmäßig zum 31. März 2014 von der BfB geschlossen und 
ab dem 1. April 2014 von einem Zusammenschluss ehemaliger monopolgebundener 
landwirtschaftlicher Brennereien (AgrAlko Deutsche Agraralkohol AG) im Wege eines 
Betriebsübergangs nach § 613 a BGB pachtweise übernommen worden und wird seitdem unter 
Marktbedingungen, d. h. ohne staatliche Beihilfe weiter betrieben. Der Lagerbetrieb in Nürnberg 
wird planmäßig ab 30. Juni 2014 geschlossen. 

 
 
3. Für das Branntweinmonopol gewährte Beihilfe / Erzeugte Mengen 
 
 Der durch die Verordnung über die einheitliche GMO festgesetzte Gesamtbetrag für die zwischen 

dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2013 zu zahlenden Beihilfen beträgt je Kalenderjahr 
durchschnittlich 89,96 Mio. €. Der durchschnittliche Beihilfenbetrag je Kalenderjahr wurde für 
das Kalenderjahr 2013 eingehalten. 
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 Der an die monopolgebundenen Brennereien im Kalenderjahr 2013 ausgezahlte Beihilfenbetrag 

errechnet sich wie folgt: 
 

   42,57 Mio. € Übernahmegeldzahlungen an die Erzeuger (vgl. Ziffer 8.) 
+ 46,05 Mio. € Ausgleichszahlungen an ausgeschiedene Brennereien (vgl. Ziffer 9.) 
   88,62 Mio. € Summe 

 
 
   Im Kalenderjahr 2013 haben erzeugt: 
 
 -  die landwirtschaftlichen Verschlussbrennereien    172.516 hl A., 
 -  die Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und OGB      40.672 hl A. 
 
 Die im Kalenderjahr 2013 zulässige Erzeugungsmenge für die Beihilfengewährung nach der VO 

(EU) 1234/10 an die 
 -  landwirtschaftlichen Verschlussbrennereien in Höhe von maximal   180.000 hl A., 
 -  Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und OGB von maximal    60.000 hl A., 
 

   ist damit eingehalten worden. 
 
 

4. Aufgabe und Funktion des Branntweinmonopols 
 
 Das Branntweinmonopol wurde 1918 als Finanzmonopol und nationale Marktordnung für 

Branntwein (Ethylalkohol landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs) 
geschaffen. 

 
 Die gesetzliche Grundlage für das Branntweinmonopol ist das BranntwMonG vom 8. April 1922 

in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs (Agraralkohol), der innerhalb des 

Branntweinmonopols erzeugt wird, ist grundsätzlich an die BfB als zuständige 
Marktordnungsstelle abzuliefern. Die BfB ist gesetzlich verpflichtet, den innerhalb des Monopols 
erzeugten Agraralkohol zu festgesetzten Preisen zu übernehmen. Das Branntweinmonopol 
bietet damit den Alkoholerzeugern eine relative Preis- und Absatzgarantie. Rohstoff- und 
strukturbedingt ist deutscher Agraralkohol gegenüber dem Alkohol aus dem übrigen 
Mitgliedstaaten der EU bis zum heutigen Tage nicht konkurrenzfähig. 

 
 Nach der umfassenden Reform des BranntwMonG im Jahre 1999 beschränkte sich das 

Branntweinmonopol auf landwirtschaftliche Verschlussbrennereien, OGB, 
Abfindungsbrennereien und Stoffbesitzer. 
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 Zum 30. September 2010 sind 26 landwirtschaftliche Brennereien mit regelmäßigen 

Brennrechten von 40.321 hl A., zum 30. September 2011 16 landwirtschaftliche Brennereien mit 
regelmäßigen Brennrechten von 37.917 hl A. und zum 30. September 2012  79 
landwirtschaftliche Brennereien mit regelmäßigen Brennrechten von 155.634 hl A. vorzeitig 
gegen Ausgleichszahlungen freiwillig aus dem Monopol ausgeschieden. 

 Das Gesamtvolumen der regelmäßigen Brennrechte der 553 monopolgebundenen 
landwirtschaftlichen Verschlussbrennereien lag seit 1. Oktober 2012 bei rd. 660.000 hl A. 

 Zum 30. September 2013 sind diese 553 Brennereien gemäß VO (EU) Nr. 1234/2010 i. V. m. 
§§ 58 a BranntwMonG (in der bis zum 30. September 2013 geltenden alten Fassung (a. F.)) 
endgültig gegen Ausgleichszahlung aus dem Monopol ausgeschieden. Seit dem 01. Oktober 
2013 beschränkt sich das Monopol danach auf OGB, Abfindungsbrennereien und Stoffbesitzer. 

 
5. Einteilung der Brennereien 

 
 Das BranntwMonG gliedert die Brennereien nach ihrer Betriebsweise und nach Art der 

Erfassung der erzeugten Alkoholmenge in 
 
 - landwirtschaftliche Kartoffel- und Getreideverschlussbrennereien, 
 
 -  OGB – hierbei handelt es sich um Verschlussbrennereien –  und 
 -  landwirtschaftliche und gewerbliche Abfindungsbrennereien sowie Obstabfindungs- 
  brennereien. 
 
 Bei der Einteilung nach Art der Erfassung des erzeugten Alkohols wird unterschieden zwischen 

Verschlussbrennereien und Abfindungsbrennereien. 
 Verschlussbrennereien sind solche Brennereien, in denen sämtliche alkoholhaltigen Dämpfe 

innerhalb der durch zollamtliche Verschlüsse gesicherten Gewinnungs- und Reinigungsanlagen 
verdichtet werden und der gesamte Alkohol durch die zollamtlich gesicherten Rohrleitungen in 
die unter zollamtlichen Verschluss stehenden Sammelgefäße oder durch amtliche Messuhren 
fließt. 

 
 Dagegen wird in Abfindungsbrennereien unter Verzicht auf Verschlüsse und 

Sicherungsmaßnahmen die Menge des herzustellenden Alkohols aus der Rohstoffmenge, der 
Rohstoffart und den für die Rohstoffart festgelegten Ausbeutesätzen errechnet. Der 
monopolrechtliche Vorzug, als Abfindungsbrennerei behandelt zu werden, gilt nur für 
Brennereien, die Alkohol innerhalb der begünstigten Erzeugungsgrenze von 50 bzw. 300 Liter 
A. - l A. - jährlich herstellen. 

 
 Außer den Verschluss- und Abfindungsbrennereien gibt es noch die Sondergruppe der 

Stoffbesitzer. Das sind natürliche Personen ohne eigene Brenngeräte, die ausschließlich selbst 
gewonnene Obststoffe verarbeiten und mit dem Brenngerät einer fremden Abfindungsbrennerei 
nicht mehr al 50 l A. in einem Betriebsjahr herstellen dürfen. 
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 Das Stoffbesitzerbrennen ist historisch bedingt nur in ganz bestimmten Regionen Süd- und 

Südwestdeutschlands zugelassen. Ebenfalls historisch bedingt ist auch das Abfindungsbrennen 
überwiegend in den süd- und südwestdeutschen Regionen konzentriert. Der von Stoffbesitzern 
und Abfindungsbrennern erzeugte Alkohol unterliegt einem ermäßigten Steuersatz. 

 Daneben ist es im gesamten Bundesgebiet möglich, dass Besitzer von Obstbäumen auf 
gemeinschaftliche Rechnung eine OGB betreiben. Das sind Verschlussbrennereien, die von 
einem Verein, einer Personengesellschaft oder einer Genossenschaft betrieben werden und in 
denen Branntwein ausschließlich aus Obststoffen hergestellt wird, die die Mitglieder selbst 
gewonnen haben. Jedes Mitglied hat eine monopolbegünstigste Erzeugungsmenge von 300 l A. 

 
6. Brennrecht 
 
 Das Brennrecht war das mit einer landwirtschaftlichen Verschlussbrennerei verbundene Recht, 

wonach für eine bestimmte Menge Alkohol die von der BfB festgesetzten Übernahmepreise 
gezahlt worden sind (regelmäßiges Brennrecht). Das Brennrecht war also eine Vergünstigung, 
Branntwein zu einem festgesetzten Preis herstellen zu können. Andererseits war es aber auch 
die Grundlage für eine Steuerung der Alkoholerzeugung. Das Branntweinmonopolgesetz (a. F.) 
gab der BfB die Möglichkeit, das für jede Brennerei feststehende regelmäßige Brennrecht je 
nach Bestandslage, voraussichtlichem Verbrauch und den zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln zu kürzen und ein für jedes Betriebsjahr veränderliches Jahresbrennrecht (in 
von Hundert des regelmäßigen Brennrechts) festzusetzen. 

 
 Monopolrechtlich verfügen Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und OGB nicht über 

Brennrechte, sondern lediglich über monopolbegünstigte Erzeugungsgrenzen (-mengen), die im 
Gegensatz zu den Brennrechten nicht jährlich neu festgesetzt werden. Diese Brennereien 
haben die Möglichkeit, Rohalkohol an die BfB abzuliefern, sind hierzu jedoch nicht verpflichtet. 

 
 Brennrechte/Erzeugungskontingente im Betriebsjahr 2012/2013 (Stand 1. Oktober 2012): 
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  B. Registrierte Abfindungsbrennereien (Stand 30. September 2013) 
 - mit einem Erzeugungskontingent von 50/300 l A. pro Jahr    26.236, 
 - tatsächlich als Erzeuger aufgetreten       16.459. 

  C. Registrierte Stoffbesitzer (Stand 30. September 2013) 
 - mit einem Erzeugungskontingent von 50 l A. pro Jahr   467.338, 
 - davon als Erzeuger aufgetreten        51.542. 
 
 

7. Branntweinübernahmepreise 
 Der Branntweingrundpreis wird auf der Grundlage von § 65 BranntwMonG jährlich durch die 

BfB neu festgesetzt und bildet bis zur Beendigung des Monopols zum 31. Dezember 2017 die 
Grundlage für sämtliche Übernahmepreise nach dem BranntwMonG. 

 
 Für Alkohol aus OGB, Abfindungsbrennereien und von Stoffbesitzern werden nach gesetzlichen 

Regelungen besondere Übernahmepreise auf der Basis des Branntweingrundpreises zuzüglich 
fester und variabler Zuschläge festgesetzt. 

 
 Im Kalenderjahr 2013 wurde zur Einsparung von Haushaltsmitteln von der Möglichkeit des § 72 

b im BranntwMonG Gebrauch gemacht und alle Übernahmepreise pauschal um  
5 vom Hundert gekürzt. 

 
 
 Durchschnittliche Übernahmepreise im Kalenderjahr 2013 - Preisbasis 60 %  
 

1 Einschließlich Kartoffelbrennrechtsanteil der Brennereien mit gemischtem Brennrecht für Kartoffeln und Getreide. 
 
2 Einschließlich Getreidebrennrechtsanteil der Brennereien mit gemischtem Brennrecht für Kartoffeln und Getreide. 
 
3 Bei Brennereien mit einem regelmäßigen Brennrecht von bis zu 300 hl A. erfolgt die Kürzung des Jahresbrennrechts nicht 
   in vollem Umfang, so dass die Summe der Jahresbrennrechte über 30 % der regelmäßigen Brennrechte liegt. 
   Der Wert bezieht sich auf das gesamte Betriebsjahr 2012/13. 
 
 

A. 
Landwirtschaftliche Brennereien  Anzahl  

Regelmäßiges 
Brennrecht in 

hl A.  

Jahresbrennrecht  
in hl A.  
30% 

Kartoffelbrennereien 1 192 436.743 145.0323 

Getreidebrennereien 2 165  217.389   79.1903 

Gemischtbetriebe 
(Kartoffeln/Getreide)  

196 
  

Summe  553  654.132 224.2223 
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8. Erzeugung und Branntweinübernahme 
 
 Der von den Brennereien erzeugte Rohalkohol wurde von der BfB übernommen und dem 

letzten verbliebenen eigenen Reinigungswerk zur Herstellung von Neutralalkohol zugeführt. Im 
Kalenderjahr 2013 sind der BfB folgende Mengen zugeflossen: 

 
 

 
9. Ausgleichszahlungen an ausgeschiedene Brennereien 
 
 Landwirtschaftliche Verschlussbrennereien konnten sich nach §§ 58, 58 a BranntwMonG (a. F.) 

letztmalig bis zum 30. September 2013 von der Ablieferungspflicht befreien lassen, um dann für 
fünf Betriebsjahre pro Hektoliter regelmäßiges Brennrecht und Betriebsjahr einen 
Ausgleichsbetrag von 51,50 €/hl A. (insgesamt 257,50 €/hl A.) zu erhalten. 

 
 Im Kalenderjahr 2013 wurden infolge der Beendigung des Monopols für die landwirtschaftlichen 

Brennereien insgesamt 46.048.647,22 € an Ausgleichszahlungen geleistet. 
 
 
10. Aufarbeitung/Vermarktung 
 
 Der übernommene Rohalkohol wurde im Kalenderjahr 2013 in dem letzten noch verbliebenen  

eigenen Reinigungswerk der BfB zu 96 und 99%igen Neutralalkohol aufbereitet. Bei der 
Rektifikation fällt als Nebenprodukt zwangsweise Tertiaalkohol an, der aufgrund der noch 
vorhandenen Nebenbestandteile und Verunreinigungen nur eingeschränkt verwendet werden 
konnte. 

 Jahresbrennrecht  

Branntweinübernahme- 
preis 

bis  
600 hl A. 

bis  
7000 hl A. 

 

Kartoffeln  178,55 €/hl A.  113,64 €/hl A.   

Getreide  178,55 €/hl A.  113,64 €/hl A.   

Obststoffe    385,50€/hl A.  

Übernahme von Alkohol 
aus  hl A.  T€  €/hl A.  

Kartoffeln    36.052   5.376 149,12 

Getreide  136.464 22.509 164,94  

Obststoffen    40.672  14.687  361,11 

Gesamt  213.188 42.572 199,69 

 

12742/14   MA/ac 10 
 DG B 2A  EN/DE 
 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=36522&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:12742/14;Nr:12742;Year:14&comp=12742%7C2014%7C


 

SEITE 11 von 12 
 
 
 Im Kalenderjahr 2013 sind bei der Aufarbeitung folgende Mengen angefallen: 
 
 
 

 Die übrigen Kosten, sonstigen Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen beliefen sich 
auf 12,755 Mio. € (ohne Absetzung für Abnutzung). Darin enthalten sind auch Kosten für 
hoheitliche Aufgaben der BfB und Pensionszahlungen in Höhe von 2,362 Mio. € für ehemalige 
Beamte der BfB. 

 
 
11. Absatz/Erlöse aus Alkohol 
 
 Die BfB verkaufte den Neutralalkohol im Jahr 2013 über ihre beiden Betriebe (siehe zu Tz. 2.). 

Der Neutralalkohol wurde überwiegend in den Bereichen Spirituosen, Lebensmittel, Heilmittel 
und Kosmetika abgesetzt. Zudem wird Tertiaalkohol vergällt zur Verwendung als 
Frostschutzmittel und Scheibenreiniger verkauft. 

 
 Im Kalenderjahr 2013 betrug der Gesamtabsatz der BfB 305.628 hl A. (Neutralalkohol) bei 

einem Durchschnittserlös von 69,32 €/hl A. 
 Erlöse aus Alkoholverkäufen der BfB im Kalenderjahr 2013: 

 
 

 hl A.  €/hl A.  T€  

Spirituosen und Lebensmittel  144.307  73,43  10.596  

Heilmittel und Kosmetika  64.785  78,89  5.111  

Zwischensumme:  209.092  75,12  15.707  
Alkohol für sonstige Zwecke  96.536  56,77  5.480  

Gesamt:  305.628  69,32  21.187  
 

       aufgearbeitete  
           Menge 

   Kosten  

      hl A.       T€  €/hl A.  

Neutralalkohol  224.569  2.003  8,92 

Tertiaalkohol  14.336   128 8,92 

Summe  238.905  2.131 8,92 
    
von dem o. g. Neutralalkohol 
sind entwässert worden 45.295 194 4,28 
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12. Zuschuss aus dem Bundeshaushalt 

 
 Seit der Aufhebung des Einfuhrmonopols für Alkohol aus den EU-Staaten im Jahre 1976 als Folge 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kann Agraralkohol nur noch im freien 
Wettbewerb mit anderen Anbietern weit unter den Ankaufpreisen (Branntweinübernahmepreisen) 
der BfB abgesetzt werden. Seither muss das Branntweinmonopol mit Mitteln aus dem 
Bundeshaushalt gestützt werden. Die BfB ist gehalten, unter Wahrung der gesetzlichen 
Zielvorgaben den Subventionsbedarf so gering wie möglich zu halten. Sie hat den übernommenen 
Branntwein nach kaufmännischen Grundsätzen zu verwerten und bei ihrer Geschäftstätigkeit die 
Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nach der Bundeshaushaltsordnung zu 
beachten. 

 
 Der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt wurde im Rahmen der Branntweinmonopolreform 1999 

deutlich degressiv ausgestaltet und von 143,2 Mio. € auf 79,8 Mio. € im  Jahre 2007 vermindert. 
Für das Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) 2013 standen 79,8 Mio. € zur Verfügung. Aufgrund der 
gekürzten Haushaltsmittel und des nach wie vor nicht kostendeckenden Verkaufserlöses für 
Neutralalkohol sowie der Vorgaben der Europäischen Union aus der VO (EU) Nr. 1234/2010 
konnte für das letzte Betriebsjahr 2012/13 nur noch ein Jahresbrennrecht in Höhe von 30 % des 
regelmäßigen Brennrechts festgesetzt werden. 

 
 
 
 Aufstellung über zugewiesene Haushaltsmittel in den Jahren: 
 
 2010 79,8 Mio. €, 
 2011 79,8 Mio. €, 
 2012 79,8 Mio. €, 
 2013 79,8 Mio. €, 
 2014 57,8 Mio. €. 
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